
 

EXTRACT FROM ANNEX I, PART I (GENERAL NOTIFICATION FORM)  
TO DRAFT REGULATION AMENDING THE STATE AID IMPLEMENTING 

REGULATION (EC) No 794/2004  
 
‘6. VEREINBARKEIT DER BEIHILFE MIT DEM BINNENMARKT 
[…] 
6.8 Beantworten Sie bei Beihilfen, die auf der Grundlage des Artikels 107 Absatz 3 Buchstabe a, 
Buchstabe b erster Teil (Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem 
europäischem Interesse) oder Buchstabe c, d oder e AEUV angemeldet werden, bitte folgende 
Frage: Können Sie bestätigen, dass weder die Tätigkeit, die Gegenstand der angemeldeten 
staatlichen Beihilfemaßnahme ist, noch Modalitäten dieser Beihilfemaßnahme, die untrennbar 
mit dem Zweck der Beihilfe verknüpft sind, gegen das Umweltrecht der Union verstoßen? (Vgl. 
u. a. Urteil des Gerichtshofs vom 22. März 1977, Iannelli & Volpi, 74/76, ECLI:EU:C:1977:51, 
Rn. 14: „Modalitäten einer Beihilfe, die einen etwaigen Verstoß gegen ... besondere 
Vertragsbestimmungen ... enthalten, können derart untrennbar mit dem Zweck der Beihilfe 
verknüpft sein, dass sie nicht für sich allein beurteilt werden können; die Prüfung ihrer 
Auswirkung auf die Vereinbarkeit oder Nichtvereinbarkeit der Beihilfe insgesamt hat in einem 
solchen Fall zwangsläufig nach dem Verfahren des Artikels 93 zu erfolgen“.) 

☐ Ja  ☐ Nein 

’ 


